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Nach intensiven Verhandlungen zwischen den bei-
den Bundeskurien wurde zwischen diesen nunmehr
ein Kollektivvertrag für Lehrpraktikanten beschlossen,
welcher mit 1.1.2010 in Kraft tritt. 

Standespolitisch ist dieser Abschluss zu begrüßen,
zeigt er doch, dass zwischen niedergelassenen und
angestellten Ärzten ein Interessenausgleich herbeige-
führt wurde und so auszubildende Kollegen künftig vor
unhaltbaren Zuständen, wie sie derzeit teilweise ge-
geben sind (z.B. Vollzeitanstellung bei geringstem
Gehalt), bewahrt werden. 

Die wesentlichsten Punkte des Kollektivvertrages sind:

* Die Entgelthöhe ist einerseits abhängig von der Zeit,
welche der Lehrpraktikant in der Lehrpraxis ver-
bringt, und andererseits vom Ausbildungsstand des
Turnusarztes (vgl. § 13 KV).
Achtung: Für eine Vollanerkennung der Ausbildung
ist nach wie vor eine Ausbildungszeit von minde-
stens 35 Wochenstunden erforderlich. Sollte eine
Anstellung unter dieser Grenze erfolgen, verlängert
sich für den Turnusarzt die Ausbildungszeit entspre-
chend; max. ist die Herabsetzung der Wochen -
dienstzeit auf die Hälfte von 35 Wochenstunden, al-
so 17,5 Stunden, zulässig. Nachdem die Bezugs -
höhe im KV für 30 Wochenstunden angegeben ist,
ist – je nach Beschäftigungsaus-maß - das Entgelt
aliquot anzupassen.

* Auch bereits im Jahr 2009 abgeschlossene Dienst -
verträge, die in das Jahr 2010 „hineinreichen“, sind
ab 1.1.2010 dem KV anzupassen. Der Ab schluss des
Kollektivvertrages ist keine Rechtfertigung für eine
einseitige Auflösung aus wichtigem Grund; natür-

Kollektivvertrag für Lehrpraktikanten

lich ist eine einvernehmliche Auflösung jederzeit
möglich. 

* Der Kollektivvertrag ist unabhängig von der Ge -
währung einer etwaigen Förderung durch das
Bundes ministerium anzuwenden. Hierzu ergeht die
Mitteilung, dass die Fördermittel, welche dem
Burgen land für das Jahr 2010 zur Verfügung stehen,
beinahe zur Gänze bereits ausgeschöpft sind. Bei
Interesse ersuchen wir um Nachfrage im Kammer -
amt bei Frau Denk.

Wir wissen, dass die Auflagen, insbesondere in ent-
geltrechtlicher Hinsicht, die durch den Kollektivvertrag
an die niedergelassenen Ärzte gestellt werden,
schwer erfüllbar sind bzw. nur dann, wenn ausrei-
chende Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.
Diesbezüglich werden wir und die ÖÄK alles unter-
nehmen, um hier eine zufrieden stellende Lösung zu
erreichen. 

Wir haben aber umgekehrt sicherzustellen – und so ist
auch der Kollektivvertrag zu sehen – dass ärztliche
Tätigkeit auch im Ausbildungswege angemessen ho-
noriert und so anerkannt wird. Es kann einerseits von
der Ärzteschaft nicht verlangt werden, dass ärztliche
Tätigkeit von externer Seite adäquat abgegolten wird
und andererseits akzeptiert werden, dass quasi im „ei-
genen Haus“ keine angemessene Honorierung er-
folgt. 

Für Rückfragen steht das Kammeramt zur Verfügung;
auch finden Sie den KV in vollem Wortlaut auf unsere
Homepage unter www.aekbgld.at

T.B.

Die Einführung des „ius migrandi“ für AbsolventInnen
des österreichischen Medizinstudiums steht bevor. Es
gilt als wahrscheinlich, dass die Europäische Kom -
mission im Mai 2010 diese von Österreich beantragte
Änderung annimmt.

Um die Benachteiligung österreichischer Jungemdi -
ziner Innnen bei der Migration in andere EU-Staaten zu
beseitigen, wurde vom Bundesministerium für Ge -
sund heit eine Änderungsmitteilung an die Euro -
päische Kommission dahingehend erstattet, dass in
Zukunft nicht mehr sowohl der Studienabschluss als
auch das Diplom zum Arzt für Allgemeinmedizin oder
Facharzt als Ausbildungsnachweis für die ärztliche
Grundausbildung gilt, sondern künftig nur mehr der
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österreichische Studienabschluss.

Damit werden die Absolventen österreichischer medi-
zinischer Universitäten den Absolventen des Ein -
wander ungslandes gleichgestellt. Der rechtliche
Status und Tätigkeitsumfang der migrierenden Ärzte
richtet sich nach der nationalen Rechtsordnung des
jeweiligen Ziellandes.

In Österreich selbst ändert sich nichts; Studien -
absolventen müssen weiterhin das Diplom Arzt für
Allgemeinmedizin oder Facharzt erwerben, um in
Österreich selbständig berufsberechtigt zu sein. 

S.R.


